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2>er' @ouerI)e herein bcr
Stnbt i'ujcrtt feilte im 9ttai
nach einem ffïeferat bon $rn.
(Srofjrat gerbinaiib ^»ergog
über bie bairifcïje 3ubi=
läumS SluSftellung in

Dürnberg ben Befd)luh, für einen gemeinfdjoftlicEjen
2luS(tetluugSbe(udh in Dürnberg Stimmung jit machen
uub 5a8 Nötige üur^ubereiten. 3e|t labet (ein Bor=
ftanb (fßräfibent : §r. Sdhloffermeifter Sol). SJietyer,
Slftuar : §r. Seljrer Sof. Sneic^ert) bie Sötitglieber burd)
-8'rfular ein, bis längftenS 1. Sluguft bie Beteiligung
on ber gemeinfamen gahrt nach Dürnberg jnjufittjern.
•^öffentlich wirb ber Gcinlabung jahlreid) $olge geleiftet,
kenn nach ungemeinem Urteil ift bie Sîûntberger 9luS=
fteUung reichholtig unb mertboti uub bietet namentlich
•n fnnftgeroerblicher Bejiehung eine güHe bon Belehrung
uub Anregung.

£cr BauutciftcrticrOnub beS Ä'antonS ©InvnS erläßt
K'lgeubc geitgemähe Slnjeige: „2)ie Berl)ältniffe im
-öougemerbc haben (ich in beu testen Sohren fo (ehr
^rfdhiimmert, bah (amtliche Unternehmer uufereS
tens jur ®in(icht getommcu, eine Be((erung uttferer
pge tmr buret) gemeinfameS Borgehen ertuirfen jn
(onnen, loeSljalb mir bem tit. ï}3ublifum boit nah unb
fern betaunt macheu, bah feinttliehe Bau= unb

Bur 3(vbcit fütjet sunt nmfjren «tliicf
Itnb baut sur âufviebcitbeit btc Söriirf'.

SJJaurermeifter beS ÄantouS @5laruS ein Ißreis»
regulatib, (omohl für fEagtofjn als Stttorb»
arbeit, aufgeteilt hoben, baS bom 1. Suti 190(5

au in Sraft tritt. ®ie greife finb gegenüber benjenigeu
ber fdion befteheuben Berbänbe anberer Stantonc (cl)r
niebrige, ba utifcr Kufammenfdhluh nidht ben |(mect
hat, benfelben boit Bornherein beim tit. ißublifum in
SDfihfrebit §u bringen. — ®S (tehen bei jebem Unter=
nehmen 31t Rauben ber tit. Sntercffenteu (omohl bie

Statuten als bie greife jur Berfügung."

Kampf-ßbronik.
2)er Bfaurcrmciftcrucrein «01t Anrieh unb Uingcbnng

erläht an bie Beoölfernng (olgenbe ißrotlamation :

„9J!it S3efd)Iufj oont 14. Februar 1906 hat ber ©tabtrat 0011

3ürid) unter Söesuguahnte auf bie bajumat int SBurf liegen!*
SBerorbnititg betreff' ba§ ftabtifdjc ©ittigungëamt SBeftitnntungeit
aufgeteilt über bie S3ersug§folgen bei 2lrbeit§= unb SieferuttgS;
uerträgen bei Streits. Der fc^roerroiegenbfte rßaffttâ in biefem
S8efd)litffe tautet bal)in, bafj ein Unternehmer nur bann Slnfprud)
auf eine fjriftnerlängerung hat, roenn er uor ©inigungSamt einen
Stergteid) eingeht ober bent @d)iebSfprud)e beS ©inigungSamteS
ftch 'untersteht. Die (Setocrbetreibeubcn unb öorab bie söaumeiftcr
haben bab Unheilbolle biefer iöcftimmung, bah fü fletabejn sioiitgt,
einen ütergleicb einzugeben, fofort eingefehen unb finb in motibierter
(Singabe um SBicbererioiigung biefeb S8efd)Iuffeb an ben ©tabttat
gelangt, aber ohne (fitfolg.

„Der Diaurernteifteroerein hat beShalt* befdjtoffen, feine SSer=

trage mit ber ©tabt einzugehen, melchett obige Bebittguttgen su
©runbe gelegt finb uub toie berechtigt biefer ©tanbpunft ift, zeigt

aifKÜBEilOSEDä
WiNTtRTHUR

Der Gewerbe-Verein der

Stadt Luzern faßte im Mai
nach einem Referat von Hrn.
Großrat Ferdinand Herzog
über die bairische Jubi-
länms - Ausstellung in

Nürnberg den Beschluß, für einen gemeinschaftlichen
Ansstellungsbesnch in Nürnberg Stimmung zu machen
und das Nötige vorzubereiten. Jetzt ladet sein Vor-
stand (Präsident: Hr. Schlvsfermeister Joh. Meyer,
Aktuar: Hr. Lehrer Jos. Jueicheu) die Mitglieder durch
Zirkular ein, bis längstens Z. August die Beteiligung
un der gemeinsamen Fahrt nach Nürnberg zuzusichern.
Hoffentlich wird der Einladung zahlreich Folge geleistet,
denn nach allgemeinem Urteil ist die Nürnberger Aus-
stellung reichhaltig und wertvoll und bietet namentlich
>u kunstgewerblicher Beziehung eine Fülle von Belehrung
und Anregung.

Der Vaniiicistcrvcrband des Kantons Glarus erläßt
ü'lgende zeitgemäße Anzeige: „Die Verhältnisse im
-Baugewerbe haben sich in den letzten Jahren so sehr
derschlimmert, daß sämtliche Unternehmer unseres Kan-
tvns zur Einsicht gekommen, eine Besserung unserer
^uge nur durch gemeinsames Vorgehen erwirken zu
sönnen, weshalb wir dem tit. Publikum von nah und
fern bekannt machen, daß sämtliche Bau- und

Nur Arbeit führt zum wahren Glück
Und baut zur Zufriedenheit die Brück'.

Maurermeister des Kantons Glarus ein Preis-
regulativ, sowohl für Taglohn als Akkord-
arbeit, aufgestellt haben, das vom 1. Juli 19l)<>

an in Kraft tritt. Die Preise sind gegenüber denjenigen
der schon bestehenden Verbünde anderer Kantone sehr

niedrige, da unser Znsammenschluß nicht den Zweck
hat, denselben von Vornherein beim tit. Publikum in
Mißkredit zu bringen. — Es stehen bei jedem Unter-
nehmen zu Handen der tit. Interessenten sowohl die

Statuten als die Preise zur Verfügung."

izamps-ànili.
Der Maurcrincisterverein von Zürich und Umgebung

erläßt an die Bevölkerung folgende Proklamation:
„Mit Beschluß vom 14. Februar Illvll hat der Stadtrat vou

Zürich unter Bezugnahme auf die dazumal im Wurf liegende
Verordnung betreff' das städtische Einigungsamt Bestimmungen
aufgestellt über die Verzugsfolgen bei Arbeits- und Lieferung-,-
vertrügen bei Streiks. Der schwerwiegendste Passus in diesem
Beschlusse lautet dahin, daß ein Unternehmer nur dann Anspruch
auf eine Fristverlängerung hat, wenn er vor Einigungsamt einen

Vergleich eingeht oder dem Schiedssprüche des Einigungsamtes
sich unterzieht. Die Gewerbetreibenden und vorab die Baumeister
habe» das Unheilvolle dieser Bestimmung, daß sie geradezu zwingt,
einen Vergleich einzugehen, sofort eingesehen und sind in motivierter
Eingabe um Wiedererwiigung dieses Beschlusses an den Stadtrat
gelangt, aber ohne Erfolg.

„Der Maurermeisterverein hat deshalb beschlossen, keine Per-
träge mit der Stadt einzugehen, welchen obige Bedingungen zu
Grunde gelegt sind und wie berechtigt dieser Standpunkt ist, zeigt
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